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Gewerbesteuerliche Billigkeitsmaßnahmen bei Sanierungs
gewinnen 

90. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags 
NRW am 25.02.2016 

Forderungsverzichte von Gläubigern zur Sanierung von Unternehmen 

führen bei diesen Betrieben aufgrund der gewinnwirksamen Ausbu

chung der Verbindlichkeiten zu einem Buchgewinn, dem keine entspre

chende Liquiditätsmehrung gegenüber steht (sog. Sanierungsgewinn). 

Die Besteuerung eines solchen Sanierungsgewinns würde Unterneh

menssanierungen erheblich erschweren. Die Finanzverwaltung hat 

deswegen im bundeseinheitlich geltenden sog. Sanierungserlass festge

legt, unter welchen Voraussetzungen die auf einen Sanierungsgewinn 

entfallende Einkommen- oder Körperschaftsteuer aus sachlichen Billig

keitsgründen von den Finanzämtern zu stunden bzw. zu erlassen ist. 
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Für die Gewerbesteuer gilt der Sanierungserlass nicht, weil die Zustän

digkeit für die Stundung und den Erlass der Gewerbesteuer bei den 

Kommunen liegt. Allerdings können die Kommunen nicht willkürlich über 

die Stundung und den Erlass der auf einen Sanierungsgewinn entfallen

den Steuer entscheiden. Sie sind - genauso wie die Finanzämter - an 

die Regelungen der Abgabenordnung über Billigkeitsmaßnahmen ge

bunden. Das betroffene Unternehmen kann eine ablehnende Entschei

dung verwaltungsgerichtlich überprüfen lassen. 

Die Abgeordneten der CDU-Landtagsfraktion haben in ihrem Schreiben 

vom 09.02.2016 auf vermehrte Hinweise aus der Praxis hingewiesen, 

wonach die Kommunen gewerbesteuerliehe Billigkeitsmaßnahmen bei 

Sanierungsgewinnen sehr unterschiedlich handhaben. Auch Klagever

fahren bei Verwaltungsgerichten führten zu sehr unterschiedlichen Er

gebnissen. 

Die dem Finanzministerium in den vergangenen Jahren von der Oberfi

nanzdirektion Nordrhein-Westfalen vorgelegten Sanierungsfälle sowie 

die an das Finanzministerium in den vergangenen Jahren geriChteten 

Eingaben von Steuerpflichtigen bestätigen das nicht. Aktuelle Einzelfäl

le, in denen Kommunen oder Verwaltungsgerichte in einem Steuerfall 

unterschiedlich entschieden haben, sind dem Finanzministerium nicht 

bekannt. 

In der Praxis erfahren die Kommunen oft von dem jeweiligen Steuer

pflichtigen, mit welchem Ergebnis. das zuständige Finanzamt Billigkeits

maßnahmen im Hinblick auf die Einkommen- oder Körperschaftsteuer 

geprüft hat und orientieren sich bei ihrer rechtlichen Beurteilung an der 

des Finanzamts. In diesen Fällen wird eine widerspruchsfreie Entschei

dung über die beantragten Billigkeitsmaßnahmen auch ohne formelle 
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Zuständigkeit des Finanzamts herbeigeführt. Das Finanzministerium hat 

allerdings aufgrund der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie keine 

rechtlichen Möglichkeiten, auf die Entscheidungen der Kommunen ein

zuwirken. 

Dr. Norbert Walter-Borjans 
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